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RS OGH 1978/1/10 3Ob536/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1978

Norm

AktG §70

Rechtssatz

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, kann kein Vorstandsmitglied von der Geschäftsführung ausgeschlossen

werden. Für die Ausübung der Geschäftsführung tri4t das Gesetz keine allgemeine Regelung. Der Vorstand selbst, die

Satzung oder der Aufsichtsrat kann anordnen, daß die Aufgabe der Geschäftsführung unter die Vorstandsmitglieder

verteilt werden.
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